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VAT Newsletter 
Aktuelle Themen und Fragestellungen  
rund um die Mehrwertsteuer 

Juli 2023 

 

GESETZGEBUNG 

Wachstumschancengesetz 
Referentenentwurf (Bearbeitungs-
stand: 14. Juli 2023) 

Das BMF hat am 17. Juli 2023 ei-
nen Referentenentwurf für ein Ge-
setz zur Stärkung von Wachstum-
schancen, Investitionen und 
Innovation sowie Steuervereinfa-
chung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetz) vor-
gelegt. Der Entwurf beinhaltet ins-
besondere folgende umsatzsteu-
erliche Änderungen: 

Verpflichtende Verwendung von 
elektronischen Rechnungen 
(§ 14 Abs. 1-3 UStG-E) 

̶  Einführung der obligatorischen 
E-Rechnung im Vorgriff auf 
das geplante Meldesystem; 
ohne Zustimmung des Rech-
nungsempfängers; 

̶ Begrenzt auf Leistungen zwi-
schen inländischen Unterneh-
men;  

̶ Definition der E-Rechnung, die 
in einem strukturierten elektro-
nischen Format auszustellen 
ist;  

̶ Inkrafttreten am 1. Januar 
2025 mit einer in § 27 Abs. 39 
UStG-E erfassten Übergangs-
regelung, wonach im Jahr 
2025 neben der neuen struktu-
rierten Rechnung auch noch 

die bisherigen sonstigen Rech-
nungen (u.a. auf Papier oder 
einer in einer E-Mail beigefüg-
ten PDF-Datei) genutzt werden 
können. EDI (Electronic Data 
Interchange)-Rechnungen kön-
nen danach mit Zustimmung 
des Leistungsempfängers in 
einem Zeitraum vom 1.Januar 
2025 bis 31. Dezember 2027 
weiterhin ausgestellt werden.  

Vereinfachungen und Änderun-
gen im Besteuerungsverfahren 
unter anderem für Kleinunter-
nehmer (§§ 18, 19 UStG-E) 

̶ Kleinunternehmer sollen künf-
tig grundsätzlich keine Pflicht 
zur Übermittlung von USt- 
Voranmeldungen sowie der 
USt-Jahreserklärung haben 
(Ausnahme: Fälle des § 18 
Abs. 4a UStG).  

̶ Anhebung des Schwellenwerts 
für die Befreiung von der Ver-
pflichtung zur Abgabe von USt-
Voranmeldungen / -Voraus-
zahlungen (von bisher 1.000 
Euro) auf 2.000 Euro;  

̶ Erklärung des Verzichts auf die 
Kleinunternehmerregelung bis 
zum Ablauf des zweiten auf 
den Besteuerungszeitraum fol-
genden Kalenderjahres gegen-
über dem Finanzamt; Widerruf 
der Verzichtserklärung nur mit 
Wirkung von Beginn des fol-
genden Kalenderjahres an;  
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̶ Erstmalige Anwendung der ge-
änderten §§ 18, 19 UStG auf 
den Besteuerungszeitraum 
2023 (§ 27 Abs. 38 UStG-E). 

Betragsmäßige Erweiterung der 
Ist-Besteuerung (§ 20 UStG-E) 

̶ Anhebung der Grenze für die 
Ist-Besteuerung (Möglichkeit 
der Berechnung der Steuer 
nach vereinnahmten statt ver-
einbarten Entgelten) von bis-
lang 600.000 Euro auf 800.000 
Euro; 

̶ Inkrafttreten am 1. Januar 
2024. 

Erweiterung der Vereinfa-
chungsregelung zur Steuer-
schuldnerschaft des Leistungs-
empfängers (§ 13b Abs. 5 Satz 8 
UStG-E)  

̶ Die in § 13b UStG genannte 
Vereinfachungsregelung (wo-
nach der Leistungsempfänger 
als Steuerschuldner gilt, wenn 
leistender Unternehmer und 
Leistungsempfänger die Um-
kehr der Steuerschuldner-
schaft angewandt haben, ob-
wohl dies nach Art der 
Umsätze objektiv nicht zutref-
fend war) kann auch für Um-
sätze nach § 13b Abs. 2 Nr. 6 
UStG aus Übertragung von 
Emissionszertifikaten nach § 3 
Nr. 2 des Brennstoffemissions-
handelsgesetzes angewendet 
werden; 

̶ Inkrafttreten am 1. Januar 
2024. 

Steuersatz von 7 Prozent auf 
Leistungen von Zweckbetrieben 
(§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Satz 
3 und 4 UStG-E) 

̶  Satz 3 geändert: Umsatzsteu-
errechtliche Prüfung der Wett-
bewerbsrelevanz findet nur bei 
Leistungen von Zweckbetrie-
ben nach §§ 66 bis 68 AO 

(nicht nach § 65 AO: entgegen 
BFH vom 26. August 2021- V 
R 5/19) statt;  

̶ Satz 4 neu: Begünstigte Leis-
tungen liegen auch dann vor, 
wenn die vom jeweiligen ge-
meinnützigen Zweck erfassten 
Personen entweder Empfänger 
der Leistung sind oder, wie 
zum Beispiel bei Inklusionsbe-
trieben, bei der Leistungser-
bringung mitwirken (entgegen 
BFH vom 23. Juli 2019 - XI R 
2/17);  

̶ Inkrafttreten am Tag nach Ver-
kündung des Gesetzes. 

Steuerbefreiung für Pflege- und 
Betreuungsleistungen an kör-
perlich, geistig oder seelisch 
hilfsbedürftige Personen (§ 4 
Nr. 16 UStG-E) 

̶ Alle Verfahrenspfleger, die in 
Betreuungs- und Unterbrin-
gungssachen tätig sind, wer-
den als begünstigte Einrichtun-
gen anerkannt;  

̶ Inkrafttreten am 1. Januar 
2024. 
 

E-Invoicing (E-Rechnung): 
Durchführungsbeschluss des 
Rates zur Ermächtigung 
Deutschlands, eine Sondermaß-
nahme einzuführen 
Durchführungsbeschluss (EU) 
2023/1551vom 25. Juli 2023 

Damit die obligatorische elektroni-
sche Rechnung für inländische 
B2B-Umsätze zum 1. Januar 2025 
eingeführt werden kann, braucht 
Deutschland eine Ermächtigung 
des Ministerrats nach Art. 395 
MwStSystRL. 

Gemäß dem derzeit noch gültigen 
Artikel 218 MwStSystRL müssen 
nämlich die Mitgliedstaaten alle 
auf Papier oder elektronisch vor-
liegenden Dokumente oder Mittei-
lungen als Rechnungen anerken-
nen. Deutschland möchte daher 

von dem genannten Artikel der 
MwStSystRL abweichen, damit ab 
1. Januar 2025 ausschließlich 
elektronisch vorliegende Doku-
mente von der deutschen Steuer-
verwaltung als Rechnungen aner-
kannt werden können.  

Außerdem unterliegt gemäß Arti-
kel 232 MwStSystRL die Verwen-
dung elektronischer Rechnungen 
der Zustimmung durch den Rech-
nungsempfänger. Die Einführung 
einer Verpflichtung zur elektroni-
schen Rechnungsstellung in 
Deutschland erfordert daher eine 
Abweichung von diesem Artikel, 
damit der Aussteller einer papier-
losen Rechnung nicht mehr die 
Zustimmung des Rechnungsemp-
fängers einholen muss. 

Die geplante Sondermaßnahme 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung aller Mitgliedstaaten 
(d.h. einstimmiger Beschluss des 
Rates). 

Die Kommission hat auf den An-
trag von Deutschland hin am 23. 
Juni 2023 vorgeschlagen, der 
Sondermaßnahme zuzustimmen. 
Die Sitzung des Rates hat am 19. 
Juli 2023 stattgefunden. Die Er-
mächtigung ist nunmehr mit 
Durchführungsbeschluss (EU) 
2023/1551vom 25. Juli 2023 er-
folgt. 

Deutschland zufolge ist die Ver-
wendung elektronischer Rechnun-
gen in vielen Wirtschaftszweigen 
bereits gängige Praxis. Im Bereich 
der öffentlichen Auftragsvergabe 
hat Deutschland die Richtlinie 
2014/55/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über die elektroni-
sche Rechnungsstellung bei öf-
fentlichen Aufträgen, mit der die 
Verpflichtung für öffentliche Auf-
traggeber eingeführt wurde, von 
ihren Lieferern/Dienstleistern 
übermittelte elektronische Rech-
nungen zu akzeptieren, in natio-
nales Recht umgesetzt (vgl. E-
Rechnungsverordnung). Die elekt-
ronische Rechnungstellung ist im 
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Bereich des öffentlichen Auftrags-
wesens in Deutschland seit No-
vember 2020 obligatorisch; meh-
rere Länder haben sich dem durch 
weitere Landesregelungen im Be-
reich der öffentlichen Auftrags-
vergabe angeschlossen, so zum 
1. April 2023 auch Mecklenburg-
Vorpommern, das eine vergleich-
bare Regelung wie der Bund er-
lassen hat.  

Deutschland macht geltend, dass 
die Einführung einer obligatori-
schen elektronischen Rechnungs-
stellung für Mehrwertsteuerzwe-
cke für viele Unternehmen keine 
erhebliche finanzielle Belastung 
mit sich bringen wird. Durch die 
Abschaffung von Rechnungen in 
Papierform würden langfristig Ein-
sparungen erzielt, die sich insbe-
sondere aus dem Wegfall der 
Kosten für die Ausstellung, Ver-
sendung und Aufbewahrung von 
Rechnungen in Papierform ergä-
ben. Auf Empfängerseite würden 
außerdem Kosten für die Bearbei-
tung von Rechnungen in Papier-
form vermieden. 

 

Jetzt informieren: Umsatz-
steuer-Podcast zur elektroni-
schen Rechnungserstellung 
Kennen Sie unseren Umsatz-
steuer-Podcast „VAT to go“? Ka-
thrin Feil, Partnerin bei KPMG, 
und Rainer Weymüller, bis vor 
kurzem Vorsitzender Richter am 
Finanzgericht München und seit 
März 2023 als Of Counsel bei 
KPMG tätig, halten Sie zu den 
wichtigsten Entwicklungen rund 
um die Umsatzsteuer auf dem 

Laufenden. In dieser Folge spre-
chen sie über die elektronische 
Rechnungsstellung aufgrund nati-
onaler und europäischer Umsatz-
steuerregelungen – jetzt auf Spo-
tify und SoundCloud reinhören. 

VERANSTALTUNGEN 

2023 KPMG E-invoicing & Digi-
tal Reporting Forum 

Berlin, 14. September 2023 

Mehr   Informationen auch zur Re-
gistrierung finden Sie hier. 

Die Teilnehmeranzahl ist be-
grenzt. 

 

NEUES VOM EUGH 

Feste Niederlassung für Um-
satzsteuerzwecke 
EuGH, Urteil vom 29. Juni 2023 – 
Rs. C-232/22 – Cabot Plastics 
Belgium 

Das Urteil betrifft die Auslegung 
von Art. 44 MwStSystRL und von 
Art. 11 der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 282/2011. 

Sachverhalt 
Die Cabot Switzerland GmbH 
(nachfolgend: Cabot Switzerland) 
ist ein Unternehmen schweizeri-
schen Rechts. Der Sitz ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit befindet sich 
in der Schweiz, außerdem ist sie 
in Belgien als Verkäuferin von 
Kohlenstoffprodukten für die 
Mehrwertsteuer registriert. 

Cabot Switzerland schloss als 
wichtigste operative Gesellschaft 
des Cabot-Konzerns für die Re-
gion „Europa, Naher Osten und 
Afrika“ einen Lohnveredelungsver-
trag mit Cabot Plastics. Diese ge-
hört zwar zum selben Konzern, ist 
aber von Cabot Switzerland recht-
lich unabhängig.  

Wie im Lohnveredelungsvertrag 
vereinbart, verwendet Cabot Plas-
tics ihre Anlagen ausschließlich, 
um Rohstoffe für Cabot Switzer-
land nach deren Weisungen zu 
Produkten zu verarbeiten, die zur 
Herstellung von Kunststoffen ver-
wendet werden. Die von Cabot 
Plastics an Cabot Switzerland er-
brachten Dienstleistungen ma-
chen nahezu ihren gesamten Um-
satz aus. 

Cabot Plastics erbringt außerdem 
eine Reihe von Zusatzleistungen 
an Cabot Switzerland. So leistet 
Cabot Plastics unter anderem lo-
gistische Unterstützung, die zur 
wirtschaftlichen Tätigkeit von Ca-
bot Switzerland beiträgt.  

Streitig ist, ob Cabot Switzerland 
in Belgien über eine feste Nieder-
lassung im Sinne des Mehrwert-
steuerrechts verfügt, sodass der 
Ort, der von Cabot Plastics in den 
Jahren 2014 bis 2016 für diese 
Gesellschaft erbrachten Dienst-
leistungen in Belgien wäre und 
diese Leistungen dort mehrwert-
steuerpflichtig sind. Cabot Plastics 
erhielt einen dahingehenden Be-
scheid, dem sie sich widersetzte. 

Cabot Plastics macht geltend, 
dass der Ort für die Cabot 
Switzerland in Rechnung gestell-
ten Dienstleistungen in der 
Schweiz sei, wo Cabot Switzer-
land den Sitz ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit habe. 

Das mit der Sache befasste belgi-
sche Gericht hatte Zweifel an der 
Auslegung des Unionsrechts und 
hat die Sache dem EuGH zur Vor-
abentscheidung vorgelegt. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Der EuGH hat ausgeführt, es sei 
zwar nicht erforderlich, dass man, 
um eine feste Niederlassung zu 
begründen, die personelle oder 
technische Ausstattung selbst be-
sitze. Der Steuerpflichtige müsse 
jedoch befugt sein, über diese 

https://open.spotify.com/episode/3dO1F8ou0trcqK5IOe6wRw
https://open.spotify.com/episode/3dO1F8ou0trcqK5IOe6wRw
https://soundcloud.com/user-769641492/der-umsatzsteuer-podcast-so-ist-der-stand-bei-der-e-rechnung
https://www.kpmgglobalevents.com/2023emasummit/
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personelle und technische Aus-
stattung zu verfügen, als wäre sie 
seine eigene. Dies könne mittels 
eines Dienstleistungs- oder Miet-
vertrages erfolgen, durch die ihm 
diese Ausstattung (exklusiv) zur 
Verfügung gestellt werde und die 
nicht kurzfristig gekündigt werden 
dürften. Ein solcher Vertrag habe 
auch nicht zur Folge, dass die 
Ausstattung des Dienstleistungs-
erbringers zur Ausstattung seines 
Kunden werde.  

In der Folge wiederholt der EuGH 
seinen früheren Grundsatz, dass 
dieselben personellen und techni-
schen Mittel nicht sowohl für die 
Erbringung als auch für den Emp-
fang von Dienstleistungen einge-
setzt werden könnten.  

Der EuGH kommt schließlich zu 
dem Tenor, dass ein Nicht-EU-
Empfänger (hier: Cabot Switzer-
land) keine feste Niederlassung 
im Mitgliedstaat seines Dienstleis-
tungserbringers (hier: Cabot Plas-
tics) habe, wenn dieser ihm auf-
grund einer ausschließlichen 
vertraglichen Verpflichtung sowohl 
Mautdienstleistungen als auch 
eine Reihe von Nebenleistungen 
erbringe, die zur wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Nicht-EU-Empfän-
gers in diesem EU-Mitgliedstaat 
beitrage. 

Bitte beachten Sie:  
Das Urteil des EuGH setzt die 
Reihe der Entscheidungen fort, 
die er zum Begriff der festen Nie-
derlassung (in Deutschland nach 
§ 3a UStG: Betriebstätte) nach 
Art. 11 der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 282/2011 erlassen 
hat. So hat er mit Urteil vom 7. 
April 2022 (C-333/20) entschie-
den, dass das Vorliegen einer fes-
ten Niederlassung nicht allein aus 
dem Umstand hergeleitet werden 
kann, dass im Ausland eine Toch-
tergesellschaft unterhalten wird. 
Es müssten keine eigenen Res-
sourcen vorhanden sein, aber der 
Unternehmer müsse befugt sein, 
wie über seine eigene personelle 
und technische Ausstattung zu 

verfügen. Im Streitfall war das zu-
zurechnende Personal identisch 
mit dem Personal, mit dem die 
Leistungen an Auftraggeber er-
bracht wurden. Verwende die 
Tochtergesellschaft ihre Ausstat-
tung zur Leistungserbringung an 
die Muttergesellschaft, könne 
diese Ausstattung keine Nieder-
lassung der Muttergesellschaft be-
gründen. Eine Tochtergesellschaft 
werde aufgrund der bloßen gesell-
schaftsrechtlichen Verbundenheit 
jedenfalls nicht zu einer festen 
Niederlassung der Muttergesell-
schaft. 

Bereits mit Urteil vom 3. Juni 2021 
(C-931/19) hatte der EuGH seine 
Rechtsprechung wiederholt, dass 
der Begriff „feste Niederlassung“ 
einen durch das ständige Zusam-
menwirken der für die Erbringung 
bestimmter Dienstleistungen erfor-
derlichen Personal- und Sachmit-
tel gebildeten Mindestbestand ver-
lange. Auch Art. 11 MwStDVO 
bestätige diese Auslegung, wo-
nach eine feste Niederlassung un-
ter anderem eine „von der perso-
nellen und technischen 
Ausstattung her“ geeignete Struk-
tur aufweisen müsse. Somit setze 
das Vorliegen einer festen Nieder-
lassung voraus, dass die beiden 
Ausstattungsmerkmale Personal- 
und Sachmittel stets kumulativ ge-
geben sein müssten. Eine in ei-
nem Mitgliedstaat vermietete Im-
mobilie stelle damit keine feste 
Niederlassung dar, wenn der Ei-
gentümer der Immobilie nicht über 
eigenes Personal für die Leis-
tungsbewirkung im Zusammen-
hang mit der Vermietung verfüge. 

 

Reiseleistungen beim isolierten 
Ein- und Verkauf von Beherber-
gungsdienstleistungen 
EuGH, Urteil vom 29. Juni 2023 – 
Rs. C-108/22 – C 

Der EuGH hat entschieden, dass 
die Leistung eines Unternehmens, 
die darin besteht, Beherbergungs-

dienstleistungen bei anderen Un-
ternehmen zu kaufen und sie an 
andere Wirtschaftsteilnehmer wei-
terzuverkaufen, auch dann unter 
die für Reisebüros geltende Son-
derregelung der Mehrwertsteuer 
fällt, wenn diese Dienstleistungen 
nicht mit zusätzlichen Leistungen 
verbunden sind. 

Sachverhalt 
C, eine Gesellschaft polnischen 
Rechts, übt als „Konsolidierer von 
Hoteldienstleistungen“ eine wirt-
schaftliche Tätigkeit aus. Im Rah-
men dieser Tätigkeit bietet sie ih-
ren unternehmerischen Kunden, 
die Möglichkeit an, Beherber-
gungsdienstleistungen in Hotels 
und anderen Einrichtungen mit 
ähnlicher Funktion, die in Polen 
und im Ausland gelegen sind, zu 
reservieren. 

Da C über keine eigenen Beher-
bergungseinrichtungen verfügt, 
kauft sie in eigenem Namen und 
für eigene Rechnung diese Beher-
bergungsdienstleistungen bei an-
deren der Mehrwertsteuer unter-
liegenden Unternehmen und 
verkauft sie anschließend an ihre 
Kunden. 

Entsprechend den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Kunden lie-
fert sie auch Beratung bei der 
Auswahl der Beherbergung und 
Unterstützung für die Organisation 
der Reise. Meist erbringt C jedoch 
nur eine Beherbergungsdienstleis-
tung. Der Preis, zu dem sie diese 
Beherbergungsdienstleistung wei-
terverkauft, umfasst den Kaufpreis 
dieser Leistung und die Marge der 
Gesellschaft in Form eines Reser-
vierungspreises, der zur Deckung 
der Geschäftskosten bestimmt ist. 

Streitig ist, ob die Tätigkeit von C 
umsatzsteuerlich als Reiseleis-
tung im Sinne von Art. 306 ff. 
MwStSystRL zu qualifizieren ist. 
Das mit dem Streitfall befasste 
polnische Gericht hatte Zweifel an 
der Auslegung des Unionsrechts 
und hat dem EuGH die Sache zur 
Vorabentscheidung vorgelegt. 
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Aus den  
Entscheidungsgründen 
Nach Art. 306 MwStSystRL wen-
den die Mitgliedstaaten die Mehr-
wertsteuer-Sonderregelung für 
Reisebüros auf Umsätze von Rei-
sebüros an, soweit die Reisebüros 
gegenüber dem Reisenden im ei-
genen Namen auftreten und für 
die Durchführung der Reise Liefe-
rungen von Gegenständen und 
Dienstleistungen anderer Unter-
nehmen in Anspruch nehmen. 

Im vorliegenden Fall kauft C als 
Konsolidierer von Hoteldienstleis-
tungen Beherbergungsdienstleis-
tungen im eigenen Namen bei an-
deren Unternehmen, um sie 
sodann an ihre Kunden weiterzu-
verkaufen, bei denen es sich um 
eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
übende Personen handelt. Daraus 
folge, so der EuGH, dass eine Ge-
sellschaft wie C die in Art. 306 
MwStSystRL vorgesehenen mate-
riellen Voraussetzungen erfülle, 
um grundsätzlich die steuerliche 
Sonderregelung dieses Artikels in 
Anspruch nehmen zu können. 

Es sei jedoch zu prüfen, ob die Er-
bringung von Beherbergungs-
dienstleistungen unter die Sonder-
regelung für Reisebüros falle, 
wenn sie nicht mit zusätzlichen 
Leistungen verbunden ist, was 
vom EuGH bejaht wird.  

Er verweist darauf, dass er bereits 
entschieden habe, dass die Art. 
306 ff. MwStSystRL dahin auszu-
legen seien, dass die bloße Über-
lassung einer von anderen Unter-
nehmen angemieteten 
Ferienwohnung durch ein Reise-
büro oder eine solche Überlas-
sung einer Ferienwohnung ver-
bunden mit zusätzlichen 
Leistungen unabhängig von dem 
Stellenwert dieser zusätzlichen 
Leistungen jeweils eine einheitli-
che Leistung darstelle, die der 
Sonderregelung für Reisebüros 
unterliege (Urteil vom 19. Dezem-
ber 2018 – Rs. C-552/17 - Al-
penchalets Resorts). 

Im vorliegenden Fall verkaufte C 
ausweislich des Vorabentschei-
dungsersuchens Beherbergungs-
dienstleistungen in Hotels und an-
deren Einrichtungen mit ähnlicher 
Funktion, und zwar sowohl in Po-
len als auch im Ausland. Die oben 
genannte Rechtsprechung des 
EuGH im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung von Ferienwohnun-
gen durch ein Reisebüro finde da-
her auch auf den Fall des Ver-
kaufs von Beherbergungs-
dienstleistungen in Hotels oder 
anderen Einrichtungen Anwen-
dung. 

Bitte beachten Sie:  
Art. 306 ff. MwStSystRL (in 
Deutschland: § 25 UStG) findet 
nur dann Anwendung, wenn mit 
Hilfe von Reisevorleistungen Drit-
ter Reiseleistungen im eigenen 
Namen erbracht werden. Werden 
nur Vermittlungsleistungen er-
bracht, gilt die Sonderregelung 
nicht und es sind die allgemeinen 
Regelungen anwendbar. 

 

Besteuerung von Kurtaxen 
EuGH, Urteil vom 13. Juli 2023 – 
Rs. C-344/22 - A 

Der EuGH hat vorliegend zur Be-
steuerung von Kurtaxen Stellung 
genommen. 

Sachverhalt 
Die Gemeinde A ist ein staatlich 
anerkannter heilklimatischer Luft-
kurort. Ihre Kurverwaltung wird 
kommunalrechtlich als sogenann-
ter Eigenbetrieb geführt und ist 
körperschaftsteuerrechtlich ein 
Betrieb gewerblicher Art. 

In diesem Zusammenhang erhebt 
A eine Kurtaxe zur Deckung ihres 
Aufwands für die Herstellung und 
Unterhaltung der zu Kur- und Er-
holungszwecken bereitgestellten 
Einrichtungen und für die zu die-
sem Zweck durchgeführten Ver-
anstaltungen. 

Kurtaxepflichtig sind erstens orts-
fremde Personen, die sich in der 
Gemeinde aufhalten und denen 
die Möglichkeit zur Benutzung der 
Einrichtungen und zur Teilnahme 
an den betreffenden Veranstaltun-
gen geboten ist, zweitens Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Ge-
meinde, die den Schwerpunkt der 
Lebensbeziehungen in einer an-
deren Gemeinde haben, und drit-
tens ortsfremde Personen, die 
sich aus beruflichen Gründen zur 
Teilnahme an Tagungen oder 
sonstigen Veranstaltungen in der 
Gemeinde aufhalten (im Folgen-
den zusammen: Kurtaxeschuld-
ner). Dagegen wird die Kurtaxe 
nicht von Tagesgästen sowie von 
Ortsfremden oder Einwohner:in-
nen erhoben, die in der Gemeinde 
arbeiten oder in Ausbildung ste-
hen. 

Die Kurtaxe wird für Ortsfremde 
auf einen bestimmten Betrag pro 
Aufenthaltstag und für kurtaxe-
pflichtige Einwohner:innen auf ei-
nen jährlichen Pauschalbetrag 
festgesetzt, der unabhängig von 
der Dauer und Häufigkeit sowie 
der Jahreszeit des Aufenthalts zu 
entrichten ist. 

Wer Personen gegen Entgelt be-
herbergt, einen Campingplatz be-
treibt oder seine Wohnung als Fe-
rienwohnung ortsfremden 
Personen gegen Entgelt zur Ver-
fügung stellt, ist verpflichtet, diese 
Personen innerhalb von drei Ta-
gen nach Ankunft bzw. Abreise 
an- bzw. abzumelden. Daneben 
sind Reiseunternehmen melde-
pflichtig, wenn in dem von dem 
Reiseteilnehmenden zu entrich-
tenden Entgelt auch die Kurtaxe 
enthalten ist. 

A finanzierte mit den Einnahmen 
aus der Erhebung dieser Taxe in 
den Jahren 2009 bis 2012 die 
Herstellung, den Unterhalt und die 
Sanierung unter anderem von 
Kurpark, Kurhaus und Wegen. 
Diese Einrichtungen sind für alle 
frei zugänglich; eine Kurkarte wird 
zum Eintritt nicht benötigt. 
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A sah für die Streitjahre die Kur-
taxe als Entgelt für eine umsatz-
steuerpflichtige Tätigkeit, nämlich 
den Kurbetrieb, an und begehrte 
den Abzug der für alle mit dem 
Fremdenverkehr zusammenhän-
genden Eingangsleistungen ent-
richteten Umsatzsteuer. Das Fi-
nanzamt folgte dem nicht und ließ 
nur die Vorsteuerbeträge für das 
Kurhaus zu, soweit dieses entgelt-
lich verpachtet war. Die nach er-
folglosem Einspruchsverfahren er-
hobene Klage des Finanzamts 
hatte keinen Erfolg. Der BFH hatte 
Zweifel an der Auslegung des Uni-
onsrechts und hat die Sache dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vor-
gelegt. 

Aus den  
Entscheidungsgründen 
Der Vorsteuerabzug setze voraus, 
dass die Erhebung der Kurtaxe 
unternehmerisch erfolgt, dass ins-
besondere eine Dienstleistung ge-
gen Entgelt erbracht werde. 

Es sei nicht ersichtlich, dass zwi-
schen einer Gemeinde, die auf-
grund einer kommunalen Satzung 
bei Besuchern, die sich in ihrem 
Gebiet aufhalten, eine Kurtaxe in 
Höhe eines bestimmten Betrags 
pro Aufenthaltstag erhebe, und 
diesen Besuchern, die das Recht 
haben, die von dieser Gemeinde 
bereitgestellten Kureinrichtungen 
zu nutzen, die für jedermann, 
auch für nicht kurtaxepflichtige 
Personen, frei zugänglich sind, ein 
Rechtsverhältnis bestehe, in des-
sen Rahmen gegenseitige Leis-
tungen ausgetauscht werden. 

Vor allem hänge die Pflicht zur 
Entrichtung der Kurtaxe nicht von 
der Nutzung der von der Ge-
meinde bereitgestellten Kurein-
richtungen durch die dieser Pflicht 
unterliegenden Personen ab, son-
dern vom Aufenthalt im Gemein-
degebiet, gleichviel, welchen 
Grund es für diesen gebe. So 
seien Besucher, die sich in der 
Gemeinde aufhalten, auch dann 
verpflichtet, dieses Entgelt zu ent-
richten, wenn sie sich aus einem 

anderen Grund dort aufhalten, wie 
beispielsweise dem Besuch von 
dort wohnenden Familienangehö-
rigen oder Bekannten, und nicht 
die Absicht hätten, die Kureinrich-
tungen zu nutzen. 

Im Übrigen hätten die Kurtaxe-
schuldner zwar die Möglichkeit, 
die Kureinrichtungen zu nutzen, 
doch seien diese Einrichtungen 
für alle, auch für Einwohner oder 
Tagesgäste, frei und unentgeltlich 
zugänglich, unabhängig davon, ob 
die betreffende Person zur Zah-
lung der Kurtaxe verpflichtet sei 
oder nicht. Somit hätten die Kur-
taxeschuldner keine anderen Vor-
teile als Personen, die diese Kur-
einrichtungen benutzen und nicht 
kurtaxepflichtig seien. 

Bitte beachten Sie:  
Die Erhebung einer Kurtaxe 
wurde früher als unternehmeri-
sche Tätigkeit angesehen. Aus 
diesem Grund wurde auch ein 
Vorsteuerabzug auf sämtliche  
Kureinrichtungen (Wege, Plätze, 
besondere Gebäude und Anla-
gen) gewährt. Die (hoheitliche) 
Nutzung durch die Allgemeinheit 
wurde im Wege der unentgeltli-
chen Wertabgabe korrigiert. Spä-
ter schränkte der BFH den Vor-
steuerabzug ein und stellte fest: 
Verwendet eine Stadt ihren Markt-
platz sowohl für wirtschaftliche wie 
auch für hoheitliche Zwecke, kann 
sie diesen nicht in vollem Umfang 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zu-
ordnen und ist deshalb nur anteilig 
zum Vorsteuerabzug berechtigt 
(Urteil vom 3. August 2017 – V R 
62/16). Mit dem Vorabentschei-
dungsersuchen, das zu dem 
EuGH-Urteil vom 13. Juli 2023 ge-
führt hat, gab der BFH dem EuGH 
die Gelegenheit zur Beantwortung 
der Frage, ob in der Erhebung ei-
ner Kurtaxe überhaupt ein Leis-
tungsaustausch gesehen werden 
kann. Dies hat der EuGH ein-
drucksvoll verneint.  

 

Differenzbesteuerung bei 
Kunstgegenständen 
EuGH, Urteil vom 13. Juli 2022 – 
Rs. C-180/22 – Mensing II 

Das Urteil betrifft die Bemes-
sungsgrundlage bei der Differenz-
besteuerung von Kunstgegenstän-
den, denen ein innergemein-
schaftlicher Erwerb vorausgegan-
gen ist. 

Sachverhalt 
Der Unternehmer ist ein in 
Deutschland ansässiger Kunst-
händler, der in mehreren deut-
schen Städten Kunstgalerien be-
treibt. Im Jahr 2014 wurden ihm 
Kunstgegenstände von in anderen 
Mitgliedstaaten ansässigen Urhe-
bern geliefert. Diese Lieferungen 
wurden im Ansässigkeitsstaat der 
Künstler:innen als steuerbefreite 
innergemeinschaftliche Lieferun-
gen behandelt. Der Unternehmer 
versteuerte sie als innergemein-
schaftliche Erwerbe und bean-
tragte beim Finanzamt die Anwen-
dung der Differenzbesteuerung 
auf diese Lieferungen. Da nach § 
25a Abs. 7 Nr. 1 Buchst. a UStG 
die Differenzbesteuerung keine 
Anwendung auf die Lieferung ei-
nes Gegenstandes findet, den der 
Wiederverkäufer innergemein-
schaftlich erworben hat, wenn auf 
die Lieferung des Gegenstands an 
den Wiederverkäufer die Steuer-
befreiung für innergemeinschaftli-
che Lieferungen im übrigen Ge-
biet der Europäischen Union 
angewendet worden ist, lehnte es 
das Finanzamt ab, dem Antrag 
des Klägers stattzugeben, und er-
hob mithin von ihm einen zusätzli-
chen Betrag für die Mehrwert-
steuer. 

Nach erfolglosem Einspruch ge-
gen den Bescheid über die zu-
sätzliche Mehrwertsteuer erhob 
der Unternehmer eine Klage beim 
Finanzgericht. Dabei machte er 
geltend, dass die in Rede ste-
hende nationale Regelung nicht 
mit dem Unionsrecht vereinbar 
sei, und beantragte, Art. 316 Abs. 
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1 Buchst. b MwStSystRL unmittel-
bar anzuwenden. Da das Finanz-
gericht insoweit Zweifel hegte, 
wandte es sich mit einem Vor-
abentscheidungsersuchen an den 
EuGH. 

Mit dem auf dieses Ersuchen hin 
ergangenen Urteil vom 29. No-
vember 2018 – Rs. C-264/17 - 
Mensing hat der EuGH zum einen 
für Recht erkannt, dass Art. 316 
Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL da-
hin auszulegen sei, dass ein steu-
erpflichtiger Wiederverkäufer für 
die Anwendung der Differenzbe-
steuerung auf eine Lieferung von 
Kunstgegenständen optieren 
könne, die er zuvor im Rahmen ei-
ner steuerbefreiten innergemein-
schaftlichen Lieferung vom Urhe-
ber oder dessen 
Rechtsnachfolgern erworben 
habe, obwohl diese nicht zu den 
in Art. 314 MwStSystRL aufge-
führten Personengruppen gehö-
ren. 

Zum anderen hat der EuGH für 
Recht erkannt, dass ein steuer-
pflichtiger Wiederverkäufer nicht 
für die Differenzbesteuerung auf 
eine Lieferung von Kunstgegen-
ständen, die er zuvor im Rahmen 
einer steuerbefreiten innergemein-
schaftlichen Lieferung erworben 
hat, optieren und zugleich auch 
ein Recht auf Vorsteuerabzug in 
den Fällen für sich in Anspruch 
nehmen kann, in denen dieses 
Recht nach Art. 322 Buchst. b 
MwStSystRL ausgeschlossen ist, 
wenn die letztgenannte Vorschrift 
nicht in nationales Recht umge-
setzt wurde. 

Im Anschluss an dieses Urteil gab 
das Finanzgericht der Klage mit 
Urteil vom 7. November 2019 
statt. Es ging im Wesentlichen da-
von aus, dass die Bemessungs-
grundlage nach dem Unionsrecht 
zu ermitteln sei und im Hinblick 
auf Art. 317 Abs. 1 n Verbindung 
mit den Art. 312, 315 und 316 
MwStSystRL die Umsatzsteuer 
auf den innergemeinschaftlichen 

Erwerb margenmindernd als Be-
standteil des „Einkaufspreises“ zu 
berücksichtigen sei. 

Die vom Finanzamt Hamm einge-
legte Revision wurde damit be-
gründet, dass die Umsatzsteuer 
für den innergemeinschaftlichen 
Erwerb die zu besteuernde Marge 
nicht mindere. Der BFH hat die 
Sache daraufhin dem EuGH er-
neut zur Vorabentscheidung vor-
gelegt. 

Er weist darauf hin, dass eine Be-
rücksichtigung der Umsatzsteuer 
im Rahmen der Ermittlung der Be-
messungsgrundlage bei der Diffe-
renzbesteuerung im nationalen 
Recht auf der Grundlage einer 
unionsrechtskonformen Ausle-
gung des § 25a Abs. 3 Satz 3 
UStG möglich sei. Es sei aber 
fraglich, ob das letztinstanzliche 
nationale Gericht dann, wenn sich 
ein Unternehmen auf die Anwen-
dung der Differenzbesteuerung 
gemäß den Art. 311 ff. MwSt- 
SystRL beruft, § 25a Abs. 3 Satz 
3 UStG dahin auslegen könne, 
dass die auf den innergemein-
schaftlichen Erwerb entfallende 
Steuer nicht zur Bemessungs-
grundlage gehöre. 

Aus den 
Entscheidungsgründen 
Nach dem EuGH sind die Art. 
312, 315 und 317 MwStSystRL 
dahingehend auszulegen, dass 
die Mehrwertsteuer, die ein steu-
erpflichtiger Wiederverkäufer auf 
den innergemeinschaftlichen Er-
werb eines Kunstgegenstandes 
entrichtet habe, dessen spätere 
Lieferung der Differenzbesteue-
rung nach Art. 316 MwStSystRL 
unterliege, Teil der Steuerbemes-
sungsgrundlage dieser Lieferung 
sei.  

 

 

 

 

NEUES VOM BFH 

Billigkeitserlass von Nachforde-
rungszinsen bei unzutreffender 
zeitlicher Zuordnung von  
Umsätzen 
BFH, Urteil vom 23. Februar 2023, 
V R 30/20 

Das Urteil des BFH betrifft den Bil-
ligkeitserlass von Nachforde-
rungszinsen bei unzutreffender 
zeitlicher Zuordnung von Umsät-
zen. 

Sachverhalt 
Ein Unternehmen gab in den 
Streitjahren 2009 bis 2013 monat-
liche Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen (Voranmeldungen) für die von 
ihr nach vereinbarten Entgelten zu 
versteuernden Dienstleistungen 
ab. Bei einer Außenprüfung wurde 
unter anderem festgestellt, dass 
das Unternehmen, das in den 
Streitjahren keine Dauerfristver-
längerung in Anspruch genommen 
hatte, seine erklärten Umsätze 
stets dem Monat der Rechnungs-
stellung zugeordnet hatte, obwohl 
es 90 Prozent seiner Leistungen 
bereits im Vormonat erbracht 
hatte.  

Der Grund hierfür war, dass das 
Unternehmen meist erst nach Ab-
lauf der Abgabefrist für den jewei-
ligen Voranmeldungszeitraum die 
für die Rechnungsstellung nötigen 
Informationen von seinen Subun-
ternehmern erhielt. Um die falsche 
Zuordnung der Umsätze zu korri-
gieren, ordnete die Außenprüfung 
jeweils 90 Prozent der im Januar 
angemeldeten Umsätze dem Vor-
jahr zu. Für die Streitjahre wurden 
insgesamt Nachzahlungszinsen in 
Höhe von ca. 1.919.000 Euro fest-
gesetzt. 

Den Antrag auf Erlass der Nach-
zahlungszinsen aus Billigkeits-
gründen lehnte das Finanzamt ab. 
Der Einspruch hatte keinen Erfolg. 

Auf die hiergegen erhobene Klage 
verpflichtete das Finanzgericht 
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das Finanzamt zur Neubeschei-
dung. Die Zinsfestsetzung sei 
sachlich unbillig im Sinne von 
§ 227 AO. Da die Neuzuordnung 
der jeweils im Januar gemeldeten 
Umsätze nicht nur zu einer Erhö-
hung der Vorjahresumsätze, son-
dern auch zu einer gleich hohen 
Reduzierung der Umsätze des 
Jahres, in dem die Voranmeldung 
erfolgt sei, geführt habe, hätten 
sich Umsatzerhöhungen und -re-
duzierungen jahresübergreifend 
ausgeglichen.  

Da der Liquiditätsvorteil nur je-
weils einen Monat bestanden 
habe, sei ein bis zu 56-monatiger 
Zinslauf unbillig. Zu Unrecht habe 
das FA danach einen dauerhaften 
Liquiditätsvorteil berücksichtigt. 
Ein unterjähriger, jeweils monatli-
cher Vorteil sei im Hinblick auf § 
233a Abs. 1 Satz 2 AO irrelevant.  

Es komme aber nicht nur eine Er-
messensentscheidung mit einem 
einzigen Inhalt in Betracht. So 
könne die Erhebung von Nachfor-
derungszinsen nur für die jeweili-
gen Monate, in denen ein jahres-
übergreifender Liquiditätsvorteil 
bestanden habe, ermessensge-
recht sein. Unter Berücksichtigung 
der Karenzzeit des § 233a Abs. 2 
Satz 1 AO sei aber auch ein voll-
ständiger Erlass vertretbar. Das 
Ermessen des FA sei dahinge-
hend begrenzt, dass entweder die 
Nachzahlungszinsen vollständig 
erlassen werden müssten oder je-
denfalls so weit, als sie den tat-
sächlichen Liquiditätsvorteil für 90 
Prozent der jeweils im Dezember 
entstandenen Umsätze überstie-
gen. Die Zinsberechnung der Klä-
gerin, die sich aus der Summe der 
monatlichen Zinserstattungen und 
Zinszahlungsverpflichtungen für 
die Streitjahre ergab, führe zu ei-
ner Zinspflicht von nur 15.282,28 
Euro. Das FA sei im Verwaltungs-
verfahren von einem Liquiditäts-
vorteil von 47.457 Euro ausgegan-
gen. 

Aus den 
Entscheidungsgründen 

Der BFH hat die Revision des Fi-
nanzamts als unbegründet zu-
rückgewiesen. Das Finanzgericht 
habe das Finanzamt zu Recht ver-
pflichtet, das Unternehmen neu zu 
bescheiden. Das Finanzamt habe 
im Streitfall zu Unrecht in seine 
Billigkeitsentscheidung unterjährig 
entstandene Liquiditätsvorteile 
einbezogen. 

Dem Erlass von Nachzahlungszin-
sen zur Umsatzsteuer stehe nicht 
entgegen, dass es zu mehreren 
aufeinanderfolgenden jahresüber-
greifenden Umsatzverlagerungen 
komme (Anschluss an BFH-Urteil 
vom 11. Juni 1996 - V R 18/95, 
BStBl II 1997, 259). 

Das Finanzgericht habe zu Recht 
darauf abgestellt, dass festge-
setzte Vorauszahlungen nicht ver-
zinst werden (§ 233a Abs. 1 Satz 
2 AO), sodass ein monatlicher 
Zinsvorteil, den der Gesetzgeber 
nicht abschöpfen will, nicht als Be-
gründung für die fehlende Unbillig-
keit einer Zinsfestsetzung für die 
Jahressteuer herangezogen wer-
den könne, zumal die Klägerin bei 
Beginn des Zinslaufs für die Streit-
jahre bereits alle auf die Steuer-
nachforderung entfallenden Um-
sätze mit ihren monatlichen 
Voranmeldungen bezahlt hatte. 

Ebenso zutreffend sei das Finanz-
gericht davon ausgegangen, dass 
eine fehlende Verrechnung der 
Steuernachforderung (für das Jahr 
der Vorverlagerung) mit einer 
Steuererstattung (für das Jahr der 
bisherigen Umsatzerfassung) dem 
Billigkeitserlass nicht entgegen-
stehe. So führte zum Beispiel die 
Steuerminderung, die sich aus der 
Umsatzvorverlagerung aus dem 
Januar 2010 in den Dezember 
2009 ergeben habe, aufgrund ei-
ner weiteren Umsatzvorverlage-
rung (aus dem Januar 2011 in den 
Dezember 2010) für das Jahr 
2010 zu keiner Steuererstattung 
für 2010, die mit der Nachforde-
rung für 2009 verrechnet werden 
konnte. Dies sei indes unerheb-
lich, da es maßgeblich auf eine 

Einzelbetrachtung des jeweils vor-
zuverlagernden Umsatzes an-
komme, der für sich genommen 
zu der erforderlichen Verrechnung 
der Nachforderung für 2009 mit ei-
ner Erstattung für 2010 geführt 
hätte. Dass eine Erstattung für 
2010 an einer Saldierung mit an-
deren Besteuerungsgrundlagen 
scheitere, sei im Hinblick auf 
diese Einzelbetrachtung unerheb-
lich. 

Damit erweise sich die vom Fi-
nanzamt befürwortete Einbezie-
hung unterjährig entstandener Li-
quiditätsvorteile in die 
Billigkeitsbetrachtung als unzutref-
fend. Eine derartige Einbeziehung 
komme auch insoweit nicht in Be-
tracht, als die unterjährig vorzu-
nehmenden Umsatzverlagerun-
gen zu keiner Änderung der für 
die Zinsentstehung maßgeblichen 
Jahressteuerfestsetzungen ge-
führt hätten. Die Auffassung des 
Finanzamts laufe letztlich darauf 
hinaus, entgegen dem Wortlaut 
des § 233a Abs. 1 Satz 2 AO und 
der sich hieraus ergebenden ge-
setzgeberischen Wertung (Nicht-
verzinsung von Vorauszahlungs-
festsetzungen) gleichwohl zu 
einer weitergehenden Verzinsung 
zu gelangen, als sie sich auf der 
Grundlage einer Liquiditätsbe-
trachtung in Bezug auf die geän-
derten Jahressteuerfestsetzungen 
ergebe. 

Bitte beachten Sie:  
1. Berechnungsfehler, die den 
Zinslauf betreffen, können nicht 
über die Änderungsvorschrift des 
§ 233a Abs. 5 Satz 1 AO, sondern 
nur auf der Grundlage der gemäß 
§ 239 Abs. 1 Satz 1 AO auf Zins-
festsetzungen anwendbaren Re-
gelungen in §§ 129, 172 ff. AO 
korrigiert werden (BFH-Urteil vom 
13. Dezember 2022 VIII R 16/19).  

2. Das FG Düsseldorf kommt in 
seinem Beschluss vom 12. Mai 
2023 (1 V 115/23 A –U-) zu dem 
Ergebnis, dass keine ernsthaften 
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Zweifel an der Rechtmäßigkeit ei-
ner Festsetzung von Nachzah-
lungszinsen zur Umsatzteuer be-
stünden, weil § 233a AO nicht 
gegen Unionsrecht verstoße. Das 
FG hat allerdings die Beschwerde 
gegen den Beschluss wegen 
grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtssache zugelassen.  

 

Zum Vorsteuerabzug einer ge-
schäftsleitenden Holding 
BFH, Urteil vom 15. Februar 2023, 
XI R 24/22 (XI R 22/18) 

Der BFH hat nach Durchführung 
eines Vorabentscheidungsersu-
chens an den EuGH (Urteil vom 8. 
September 2022 - C-98/21, Fi-
nanzamt R) zum Vorsteuerabzug 
einer geschäftsleitenden Holding-
gesellschaft Stellung genommen. 

Sachverhalt 
Die W GmbH (W) war im Jahr 
2013 an der X GmbH & Co. KG 
(X) und der Y GmbH & Co. KG (Y) 
beteiligt, deren Tätigkeiten darin 
bestanden, Bauobjekte zu errich-
ten und Wohneinheiten zu veräu-
ßern, und zwar überwiegend um-
satzsteuerfrei. Zwischen W und X 
sowie Y wurde jeweils vereinbart, 
dass W für X bzw. Y Buchfüh-
rungs- und Geschäftsführungsleis-
tungen im Zusammenhang mit de-
ren Errichtung von Objekten 
gegen Entgelt erbringt. W leistete 
ferner aufgrund Ergänzungsver-
einbarungen zu den Gesell-
schaftsverträgen einen Gesell-
schaftsbeitrag an X und Y. Dieser 
Beitrag bestand jeweils in der un-
entgeltlichen Erbringung von 
Dienstleistungen. W erbrachte 
diese Dienstleistungen teilweise 
mit eigenem Personal bzw. eige-
nen Geräten, teilweise durch Er-
werb von Gegenständen und 
Dienstleistungen von anderen Un-
ternehmen. Streitig ist, ob W zum 
Vorsteuerabzug aus den Ein-
gangsleistungen berechtigt ist. 
Der BFH hat Zweifel an der Ausle-

gung des Unionsrechts zum Vor-
steuerabzug und hat die Sache 
dem EuGH zur Vorabentschei-
dung vorgelegt. 

Aus den 
Entscheidungsgründen 
Der BFH hat wie folgt entschie-
den:  

Im vorliegenden Fall beschränkte 
sich die Tätigkeit von W nicht auf 
den Erwerb und das Halten von 
Gesellschaftsanteilen an X und Y, 
sondern sie erbrachte ihren bei-
den Tochtergesellschaften gegen 
Entgelt Buchführungs- und Ge-
schäftsführungsleistungen, die 
eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Sinne der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie darstellen. Folglich sei W 
als Unternehmerin  
einzustufen. 

Gleichwohl stehe W vorliegend 
kein Recht auf Vorsteuerabzug 
zu. Einer Holdinggesellschaft sei 
nämlich der Vorsteuerabzug für 
Eingangsleistungen zu versagen, 
die 

̶ nicht in einem direkten und un-
mittelbaren Zusammenhang 
mit von der Holding erbrachten 
steuerpflichtigen Dienstleistun-
gen, sondern mit von ihr als 
Gesellschafterbeitrag geschul-
deten unentgeltlichen Dienst-
leistungen stehen, 

̶ nicht in direktem und unmittel-
barem Zusammenhang mit 
den eigenen Umsätzen der 
Holding, sondern mit den Um-
sätzen Dritter (der Tochterge-
sellschaften) stehen, gleich, ob 
diese Umsätze Dritter steuer-
pflichtig oder steuerfrei seien, 

̶ in den Preis der an die Toch-
tergesellschaften erbrachten 
steuerpflichtigen Umsätze kei-
nen Eingang finden und 

̶ nicht zu den allgemeinen Kos-
tenelementen der eigenen wirt-
schaftlichen Tätigkeit der Hol-
ding gehören. 

Bitte beachten Sie:  
Die bisherigen Regelungen im 
UStAE zum Vorsteuerabzug bei 
Holdinggesellschaften dürften von 
dieser Einzelfallentscheidung, in 
der für nicht steuerbare Gesell-
schafterbeiträge einer Holding der 
volle Vorsteuerabzug geltend ge-
macht werden sollte, obwohl die 
empfangende Tochtergesellschaft 
ihrerseits umsatzsteuerfreie Um-
sätze ausgeführt hat, nicht berührt 
werden. Es bleibt also dabei: er-
bringt eine Holdinggesellschaft 
entgeltliche und steuerpflichtige 
Dienstleistungen an eine Tochter-
gesellschaft, so ist ein Vorsteuer-
abzug grundsätzlich in voller Höhe 
möglich. 

 

NEUES VOM BMF 

Marktgebühren und Vorkosten 
BMF, Schreiben vom 20. Juni 
2023 - III C 2 - S 7200/19/10006 
:001 

Das BMF hat die Grundsätze der 
BFH-Entscheidungen vom 13. 
September 2022, XI R 8/20, zu 
sogenannten Marktgebühren von 
Erzeugerorganisationen im Be-
reich Obst und Gemüse sowie 
vom 11. Oktober 2022, XI R 12/20 
zu sogenannten Vorkosten im Zu-
sammenhang mit der Lieferung 
von Vieh an Schlachtbetriebe an-
erkannt und den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass entsprechend 
geändert. 

Neuer Abschnitt 1.1. Abs. 26 
UStAE 
„Sogenannte Marktgebühren, die 
eine Erzeugerorganisation beim 
Ankauf von Lebensmitteln von ih-
ren Mitgliedern für die Vermark-
tung der Lebensmittel erhebt, stel-
len kein Entgelt für eine sonstige 
Leistung der Erzeugerorganisation 
dar, sondern mindern die Bemes-
sungsgrundlage der Lieferungen 
der Mitglieder an die Erzeugeror-
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ganisation, wenn die diesen Kos-
ten zugrundeliegenden Aufwen-
dungen im eigenen Interesse der 
Erzeugerorganisation liegen (vgl. 
BFH-Beschluss vom 13.09.2022 – 
XI R 8/20).  

Ein Schlachthof, der beim Erwerb 
von zur Schlachtung bestimmten 
Tieren die im Rahmen der 
Schlachtung anfallenden Kosten 
(sogenannte Vorkosten, zum Bei-
spiel die Kosten für das Qualitäts-
management einschließlich Kos-
ten für den Veterinär, für die 
Prüfung der Betriebe der Kunden, 
für die Einhaltung der erhöhten 
Hygienevorschriften und die Kos-
ten zur Gewährleistung der Rück-
verfolgbarkeit der Tiere) vom 
Kaufpreis für das jeweilige Tier 
abzieht, erbringt ebenfalls keine 
sonstigen Leistungen an die Liefe-
ranten der Tiere, wenn die diesen 
Kosten zugrundeliegenden Vor-
gänge auch im eigenen Interesse 
des Schlachthofs liegen. Auch in 
diesem Fall liegt eine Minderung 
des Entgelts für die Lieferung der 
Tiere vor.“ 

Anwendungsregelung 
Die Grundsätze des BMF-Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden. 

Für den Zeitraum bis zur Veröf-
fentlichung des BMF-Schreibens 
wird es nicht beanstandet, wenn 
die Weiterberechnung der Vorkos-
ten abweichend von Abschnitt 1.1 
Absatz 26 UStAE behandelt wor-
den ist, also ein Leistungsaus-
tausch angenommen wurde. 

Bitte beachten Sie: 
Die beiden BFH-Entscheidungen 
sind in der Praxis für sämtliche 
Konstellationen relevant, bei de-
nen auch Vergütungen vom Leis-
tenden an den Leistungsempfän-
ger gezahlt werden. Hier stellt sich 
regelmäßig die Frage, ob es sich 
um eine Entgeltminderung für die 
Leistung handelt oder um Entgelt 
für eine separat zu betrachtende 

Leistung. Derartige Konstellatio-
nen sind im Handel sehr häufig in 
Form von Vereinbarungen über 
Konditionen, Rückvergütungen, 
Boni und Zuschüsse anzutreffen. 

Das BMF-Schreiben vom 20. Juni 
2023 behandelt die beiden BFH-
Entscheidungen als Spezialfälle. 
In beiden Fällen lag kein Leis-
tungsaustausch vor, weil die den 
Kosten zugrundeliegenden Auf-
wendungen (auch) im eigenen In-
teresse der Erzeugerorganisation 
/ des Schlachthofs lagen. Dieses 
gemeinsame Abgrenzungskrite-
rium dürfte auch in anderen Fällen 
relevant sein. 

 

Steuerbefreiung für innerge-
meinschaftliche Lieferungen 
BMF, Schreiben vom 11. Juli 2023 
- III C 3 - S 7141/21/10002 :001 

Nach § 17b Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 4 Buchstabe a UStDV kann 
der Unternehmer den Gelangens-
nachweis für innergemeinschaftli-
che Lieferungen bei der Lieferung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren 
unter Steueraussetzung und Ver-
wendung des IT-Verfahrens 
EMCS (Excise Movement and 
Control System- EDV-gestütztes 
Beförderungs- und Kontrollsystem 
für verbrauchsteuerpflichtige Wa-
ren) durch die von der zuständi-
gen Behörde des anderen Mit-
gliedstaates validierte EMCS-
Eingangsmeldung führen. 

In der EMCS-Eingangsmeldung 
ist der Ort der Lieferung (Bestim-
mungsort) nur verpflichtend einzu-
tragen, wenn es sich um Lieferun-
gen an Steuerlager, um 
Direktlieferungen oder um Liefe-
rungen an zertifizierte Empfänger 
handelt. Bei allen übrigen Liefe-
rungen ist der Ort der Lieferung 
kein Pflichtfeld in EMCS. Die Vali-
dierung erfolgt in diesen Fällen 

daher auch, wenn keine Eintra-
gung zum Ort der Lieferung erfolgt 
ist. 

Das BMF stellt klar, dass in Fäl-
len, in denen eine validierte 
EMCS-Eingangsmeldung vorliegt, 
diese nur dann als Gelangens-
nachweis der innergemeinschaftli-
chen Lieferung in Betracht kommt, 
wenn darin jeweils Angaben zum 
Bestimmungsort enthalten sind. In 
Fällen, in denen diese Angaben 
fehlen, muss der Unternehmer 
weitere Belege vorlegen, aus de-
nen sich der Bestimmungsort ein-
deutig und leicht nachprüfbar 
ergibt. Abschnitt 6a.5 Abs. 13 
UStAE wird entsprechend ange-
passt. Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. 

 

SONSTIGES 

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
2022 
BMF, Mitteilung vom 10. Juli 2023 

Die im Jahr 2022 durchgeführten 
Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
haben bei der Umsatzsteuer zu ei-
nem Mehrergebnis von rund 1,53 
Mrd. Euro geführt. Die Ergebnisse 
aus der Teilnahme von Umsatz-
steuer-Sonderprüfern an allgemei-
nen Betriebsprüfungen oder an 
den Prüfungen der Steuerfahn-
dung sind in diesem Mehrergebnis 
nicht enthalten. 

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
werden unabhängig vom Turnus 
der allgemeinen Betriebsprüfung 
und ohne Unterscheidung der 
Größe der Betriebe vorgenom-
men. Im Jahr 2022 wurden 64.250 
Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
durchgeführt. Im Jahresdurch-
schnitt waren 1.673 Umsatz-
steuer-Sonderprüfer eingesetzt. 

Jeder Prüfer führte im Durch-
schnitt 38 Sonderprüfungen 
durch. Dies bedeutet für jeden 
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eingesetzten Prüfer ein durch-
schnittliches Mehrergebnis von 
rund 0,91 Mio. Euro. 

 

AUS ALLER WELT  

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

Diese und weitere Beiträge finden 
Sie hier. 

11 Jul - Poland: Mobile application 
for e-invoicing; consultation on 
schemas for digital platform oper-
ators (DAC7) 

7 Jul - Spain: Deadline to claim 
VAT refunds for 2022 is 30 Sep-
tember 2023 

6 Jul - Australia: Guidance on 
GST treatment of digital currency 
transactions 

5 Jul - Vietnam: Draft decree on 
VAT reduction policy 

29 Jun - Belgium: Toll manufac-
turer does not constitute VAT 
fixed establishment (CJEU judg-
ment) 

29 Jun - Cyprus: Changes to ap-
plication of reduced VAT rate on 
supply or construction of perma-
nent residence 

26 Jun - Switzerland: Increase to 
VAT rates effective 1 January 
2024 

20 Jun - Spain: Draft e-invoicing 
regulations published 

15 Jun - Australia: Requirements 
of recipient created tax invoice for 
GST purposes 

14 Jun – Czech Republic: VAT 
treatment of electricity supplies 
from charging stations (CJEU 
judgment) 

 

VERANSTALTUNGEN 

2023 KPMG E-invoicing & Digi-
tal Reporting Forum 

Berlin, 14. September 2023 

Mehr   Informationen auch zur Re-
gistrierung finden Sie hier. 

Die Teilnehmeranzahl ist be-
grenzt. 

 

 

 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://www.kpmgglobalevents.com/2023emasummit/
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